
Einladung an alle Aktionäre.
Fielmann Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg

ISIN DE0005772206



Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung ein, die am Donnerstag, dem 
7. Juli 2011, um 10.00 Uhr in der Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg, 
stattfinden wird. 

1.	 Vorlage des festgestellten Jahresab-
schlusses der Fielmann Aktiengesellschaft, 
des gebilligten Konzernabschlusses des 
Fielmann-Konzerns, des zusammengefassten 
Lageberichtes für die Fielmann Aktiengesell-
schaft und den Fielmann-Konzern, des Be-
richtes des Aufsichtsrates für das Geschäfts-
jahr 2010 sowie des erläuternden Berichtes 
des Vorstandes zu den Angaben nach §§ 289 
Absatz 4, 315 Absatz 4 HGB.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand auf-
gestellten Jahresabschluss und den Konzern-
abschluss gemäß §§ 172, 173 AktG am 14. 
April 2011 gebilligt und den Jahresabschluss 
damit festgestellt. Somit entfällt die Feststel-
lung durch die Hauptversammlung. Der Jah-
resabschluss, der Konzernabschluss, der zu-
sammengefasste Lagebericht für die Fielmann 
Aktiengesellschaft und den Fielmann-Konzern, 
der Bericht des Aufsichtsrats und der Bericht 
des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 
Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sind der Hauptver-
sammlung, ohne dass es nach dem Aktienge-
setz einer Beschlussfassung bedarf, zugäng-
lich zu machen.

Die vorstehend genannten Unterlagen liegen 
von der Einberufung der Hauptversammlung 
an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft 
(Weidestraße 118 a, 22083 Hamburg) und 
während der Hauptversammlung zur Ein-
sichtnahme durch die Aktionäre aus und sind 
auch über die Internetseite der Gesellschaft  
http://www.fielmann.com zugänglich.

2.	 Beschlussfassung über die Verwendung 
des Bilanzgewinnes

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu be-
schließen:

Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2010 
in Höhe von 100.800.000,00 € wird zur 
Ausschüttung einer Dividende von 2,40 € je 
dividendenberechtigter Stückaktie verwendet, 
und der aus dem Bilanzgewinn auf nicht divi-
dendenberechtigte eigene Aktien entfallende 
Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

Die Dividende ist am Tag nach der Hauptver-
sammlung zahlbar.

Bis zur Hauptversammlung kann sich die 
Anzahl der dividendenberechtigten Aktien 
verändern. Für diesen Fall wird der Haupt-
versammlung bei unveränderter Ausschüttung 
von 2,40 € je dividendenberechtigter Stück-
aktie ein entsprechend angepasster Gewinn-
verwendungsvorschlag unterbreitet werden.

3.	 Beschlussfassung über die Entlastung der 
Mitglieder des Vorstandes für das Geschäfts-
jahr 2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den 
Mitgliedern des Vorstandes Entlastung für das 
Geschäftsjahr 2010 zu erteilen.

4.	 Beschlussfassung über die Entlastung der 
Mitglieder des Aufsichtsrates für das Ge-
schäftsjahr 2010

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den 
Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung für 
das Geschäftsjahr 2010 zu erteilen.

I. Tagesordnung 
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5.	 Wahl des Abschlussprüfers für die 
Fielmann Aktiengesellschaft und den  
Fielmann-Konzern für das Geschäftsjahr 2011

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte & 
Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, München, Zweigniederlassung Ham-
burg, zum Abschlussprüfer für die Fielmann 
Aktiengesellschaft und den Fielmann-Kon-
zern für das Geschäftsjahr 2011 zu wählen.

6.	Beschlussfassung über die Schaffung eines 
neuen Genehmigten Kapitals 2011 mit der Er-
mächtigung zum Bezugsrechtsausschluss und 
Änderung der Satzung in § 5 Absatz (3)

Das bestehende Genehmigte Kapital 2006 
(§ 5 Absatz (3) der Satzung) läuft am 5. Juli 
2011, also noch vor dem Tag der diesjäh-
rigen ordentlichen Hauptversammlung, aus. 
Um der Gesellschaft auch in Zukunft flexible 
Reaktionsmöglichkeiten auf Marktgegeben-
heiten zu erhalten, soll der Vorstand auch 
in Zukunft wieder ermächtigt werden, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grund-
kapital der Gesellschaft im Rahmen der ge-
setzlichen Möglichkeiten durch Ausgabe von 
neuen, auf den Inhaber lautenden Stammak-
tien in Form von Stückaktien zu erhöhen. Vor-
stand und Aufsichtsrat schlagen daher vor zu 
beschließen:

a)	Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustim-
mung aller seiner Mitglieder sowie mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats bis zum 6. Juli 
2016 das Grundkapital der Gesellschaft 
einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals 
um insgesamt bis zu 5.000.000,00 € durch 
Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lau-
tenden Stammaktien in Form von Stückak-
tien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011).

	 Die neuen Aktien sind den Aktionären 
zum Bezug anzubieten. Der Vorstand wird 
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung aller 
seiner Mitglieder sowie mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats über den Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre in folgenden 
Fällen zu entscheiden:

	 −	 um etwaige Spitzenbeträge unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
zu verwerten;

	 −	 bei Erhöhungen des Grundkapitals ge-
gen Bareinlagen gemäß § 186 Absatz 
3 Satz 4 AktG, wenn der Ausgabebe-
trag der neuen Aktien den Börsenpreis 
der bereits börsennotierten Aktien zum 
Zeitpunkt der endgültigen Festlegung 
des Ausgabebetrages nicht wesentlich 
unterschreitet;

	 −	 für eine Kapitalerhöhung gegen Sach-
einlagen zur Gewährung von Aktien 
zum Zweck des Erwerbs von Unterneh-
men, Unternehmensteilen oder Beteili-
gungen an Unternehmen.

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zu-
stimmung aller seiner Mitglieder sowie mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung von Kapita-
lerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital 
2011 festzulegen.

b)	§ 5 Absatz (3) der Satzung wird wie folgt 
neu gefasst:

	 „Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustim-
mung aller seiner Mitglieder sowie mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats bis zum 6. Juli 
2016 das Grundkapital der Gesellschaft 
einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals 
um insgesamt bis zu 5.000.000,00 € 
durch Ausgabe von neuen, auf den Inha-
ber lautenden Stammaktien in Form von 
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sach-
einlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapi-
tal 2011).

	 Die neuen Aktien sind den Aktionären 
zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist 
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung aller 
seiner Mitglieder sowie mit Zustimmung 
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des Aufsichtsrats über den Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre in folgenden 
Fällen zu entscheiden:

	 −	um etwaige Spitzenbeträge unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
zu verwerten; 

	 −	bei Erhöhungen des Grundkapitals ge-
gen Bareinlagen gemäß § 186 Absatz 
3 Satz 4 AktG, wenn der Ausgabebe-
trag der neuen Aktien den Börsenpreis 
der bereits börsennotierten Aktien zum 
Zeitpunkt der endgültigen Festlegung 
des Ausgabebetrages nicht wesentlich 
unterschreitet;

	 −	 für eine Kapitalerhöhung gegen Sach-
einlagen zur Gewährung von Aktien 
zum Zweck des Erwerbs von Unterneh-
men, Unternehmensteilen oder Beteili-
gungen an Unternehmen.

	 Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zu-
stimmung aller seiner Mitglieder sowie mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung von Kapita-
lerhöhungen aus dem Genehmigten Kapi-
tal 2011 festzulegen.“

c)	 Der Aufsichtsrat wird ferner ermächtigt, 
die Fassung des § 5 der Satzung nach 
vollständiger oder teilweiser Durchfüh-
rung der Erhöhung des Grundkapitals ent-
sprechend der jeweiligen Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals 2011 und, falls das 
Genehmigte Kapital 2011 bis zum 6. Juli 
2016 nicht oder nicht vollständig ausge-
nutzt worden sei sollte, nach Ablauf der 
Ermächtigungsfrist, anzupassen.

II.	 Berichte des Vorstands

Bericht des Vorstands zu Punkt 6 der Tages-
ordnung der Hauptversammlung (Beschluss-
fassung über die Schaffung eines neuen 
Genehmigten Kapitals 2011 mit der Ermäch-

tigung zum Bezugsrechtsausschluss und Än-
derung der Satzung in § 5 Absatz (3)) gemäß  
§ 203 Absatz 2 Satz 2 i. V. m. § 186 Absatz 
4 Satz 2 des Aktiengesetzes

Unter Punkt 6 der Tagesordnung der Haupt-
versammlung schlagen Vorstand und Auf-
sichtsrat vor, ein neues Genehmigtes Kapital 
2011 zu schaffen. Der Vorstand erstattet ge-
mäß § 203 Absatz 2 Satz 2 i. V. m. § 186 
Absatz 4 Satz 2 AktG über die Gründe für 
den Ausschluss des Bezugsrechtes diesen 
Bericht, der Bestandteil der Einladung der 
Hauptversammlung ist, vom Tag der Bekannt-
machung der Einberufung der Hauptver-
sammlung an in den Geschäftsräumen der 
Gesellschaft sowie während der Hauptver-
sammlung ausliegt und auf Verlangen jedem 
Aktionär übersandt wird und auch über die 
Internetseite der Gesellschaft http://www.
fielmann.com zugänglich ist:

1.	 Bisheriges Genehmigtes Kapital und An-
lass für die Schaffung eines neuen Geneh-
migten Kapitals 2011

	 § 5 Absatz (3) der Satzung ermächtigt den 
Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats das Grundkapital der Gesellschaft 
einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals 
um insgesamt bis zu 25.000.000,00 € 
durch Ausgabe von neuen, auf den  
Inhaber lautenden Stammaktien in Form 
von Stückaktien gegen Bar- und/ oder 
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes 
Kapital 2006). Die neuen Aktien sind den 
Aktionären zum Bezug anzubieten. Der 
Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats über den Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre in 
folgenden Fällen zu entscheiden:

	 −	um etwaige Spitzenbeträge unter Aus-
schluss des Bezugsrecht zu verwerten;

	 −	bei Erhöhungen des Grundkapitals ge-
gen Bareinlagen gemäß § 186 Absatz 
3 Satz 4 AktG, wenn der Ausgabepreis 
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der neuen Aktien den Börsenpreis der 
bereits börsennotierten Aktien zum 
Zeitpunkt der endgültigen Festlegung 
des Ausgabebetrages nicht wesentlich 
unterschreitet und die gegen Bareinla-
gen unter Ausschluss des Bezugsrechts 
ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % 
des Grundkapitals zum Zeitpunkt der 
Ausnutzung nicht überschreiten, wobei 
auf die Begrenzung Aktien anzurech-
nen sind, die in direkter oder entspre-
chender Anwendung des § 186 Absatz 
3 Satz 4 AktG während der Laufzeit 
der Ermächtigung bis zum Zeitpunkt 
ihrer Ausnutzung ausgegeben oder ver-
äußert wurden;

	 −	 für eine Kapitalerhöhung gegen Sach-
einlagen zur Gewährung von Aktien 
zum Zweck des Erwerbes von Unterneh-
men, Unternehmensteilen oder Beteili-
gungen an Unternehmen.

	 Diese Ermächtigung läuft am 5. Juli 2011, 
also noch vor dem Tag der diesjährigen 
ordentlichen Hauptversammlung, aus. Um 
der Gesellschaft auch in Zukunft flexible 
Reaktionsmöglichkeiten auf Marktgege-
benheiten zu erhalten, soll der Vorstand 
auch in Zukunft wieder ermächtigt wer-
den, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Grundkapital der Gesellschaft im Rahmen 
der gesetzlichen Möglichkeiten durch 
Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lau-
tenden Stammaktien in Form von Stückak-
tien zu erhöhen.

2. Genehmigtes Kapital 2011 und damit ver-
bundene Vorteile für die Gesellschaft

	 Durch das Genehmigte Kapital 2011 soll 
der Vorstand ermächtigt werden, mit Zu-
stimmung aller seiner Mitglieder sowie 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 
6. Juli 2016 das Grundkapital der Gesell-
schaft einmalig oder in Teilbeträgen mehr-
mals um insgesamt bis zu 5.000.000,00 € 
durch Ausgabe von neuen, auf den Inha-

ber lautenden Stammaktien in Form von 
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sachein-
lagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 
2011). Aufgrund der Kursentwicklung der 
Aktien der Gesellschaft kann die Ermäch-
tigung auf eine Kapitalerhöhung von ins-
gesamt bis zu 5.000.000,00 € begrenzt 
werden. 

	 Die neuen Aktien sind den Aktionären 
zum Bezug anzubieten. Der Vorstand soll 
jedoch ermächtigt werden, mit Zustim-
mung aller seiner Mitglieder sowie mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats über den Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre in 
folgenden Fällen zu entscheiden:

	 −	um etwaige Spitzenbeträge unter Aus-
schluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
zu verwerten;

	 −	bei Erhöhungen des Grundkapitals ge-
gen Bareinlagen gemäß § 186 Absatz 
3 Satz 4 AktG, wenn der Ausgabebe-
trag der neuen Aktien den Börsenpreis 
der bereits börsennotierten Aktien zum 
Zeitpunkt der endgültigen Festlegung 
des Ausgabebetrages nicht wesentlich 
unterschreitet;

	 −	 für eine Kapitalerhöhung gegen Sach-
einlagen zur Gewährung von Aktien 
zum Zweck des Erwerbs von Unterneh-
men, Unternehmensteilen oder Beteili-
gungen an Unternehmen.

	 Der Vorstand soll ferner ermächtigt werden, 
mit Zustimmung aller seiner Mitglieder so-
wie mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 
weiteren Einzelheiten der Durchführung 
von Kapitalerhöhungen aus dem Geneh-
migten Kapital 2011 festzulegen.

	 Die Ermächtigung soll auf die längste ge-
setzlich zulässige Frist erteilt werden. Die 
vorgeschlagene Ermächtigung soll den 
Vorstand in die Lage versetzen, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates kurzfristig auf 
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auftretende Finanzierungserfordernisse im 
Zusammenhang mit der Umsetzung von 
strategischen Entscheidungen reagieren 
zu können.

3. Ausschluss des Bezugsrechtes

	 a)	 Der Vorstand soll ermächtigt werden, 
mit Zustimmung aller seiner Mitglieder 
sowie mit Zustimmung des Aufsichts-
rates das Bezugsrecht der Aktionäre 
zum einen auszuschließen, um et-
waige Spitzenbeträge zu verwerten. 
Der Ausschluss des Bezugsrechtes für 
Spitzenbeträge ist erforderlich, um 
ein technisch durchführbares Bezugs-
verhältnis darstellen zu können. Die 
als freie Spitzen vom Bezugsrecht der 
Aktionäre ausgeschlossenen Aktien 
werden entweder durch Verkauf an 
der Börse oder in sonstiger Weise 
bestmöglich für die Gesellschaft ver-
wertet. Der mögliche Verwässerungsef-
fekt ist aufgrund der Beschränkung auf 
Spitzenbeträge gering. Vorstand und 
Aufsichtsrat halten den Ausschluss des 
Bezugsrechtes aus diesen Gründen für 
sachlich gerechtfertigt und gegenüber 
den Aktionären für angemessen.

	 b)	 Der Vorstand soll das Bezugsrecht 
der Aktionäre mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates zum anderen bei Erhö-
hung des Grundkapitals gegen Barein-
lagen gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 
AktG ausschließen können, wenn der 
Ausgabebetrag den Börsenpreis der 
bereits börsennotierten Aktien zum 
Zeitpunkt der endgültigen Festlegung 
des Ausgabebetrages nicht wesent-
lich unterschreitet. Aufgrund der Be-
grenzung der Ermächtigung auf einen 
Betrag von bis zu 5.000.000,00 € 
entfällt die weitere Voraussetzung des 
§ 186 Absatz 3 Satz 4 AktG, wonach 
im Rahmen des Ausschlusses des Be-
zugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 
Satz 4 AktG die Kapitalerhöhung 

zehn vom Hundert des Grundkapitals 
nicht übersteigen darf. Ein etwaiger 
Abschlag vom aktuellen Börsenpreis 
wird voraussichtlich nicht über 3 %,  
jedenfalls aber maximal bei 5 % des 
Börsenpreises liegen. Diese Möglich-
keit des Bezugsrechtsausschlusses 
soll den Vorstand mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats in die Lage verset-
zen, kurzfristig günstige Börsensitua-
tionen auszunutzen und dabei durch 
die marktnahe Preisfestsetzung einen 
möglichst hohen Ausgabebetrag und 
damit eine größtmögliche Stärkung 
der Eigenmittel zu erreichen. Eine der-
artige Kapitalerhöhung führt wegen 
der schnelleren Handlungsmöglichkeit 
erfahrungsgemäß zu einem höheren 
Mittelzufluss als eine vergleichbare 
Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der 
Aktionäre. Zwar gestattet § 186 Ab-
satz 2 AktG eine Veröffentlichung des 
Bezugspreises bis zum drittletzten Tag 
der Bezugsfrist. Angesichts der häufig 
und insbesondere in letzter Zeit zu 
beobachtenden Volatilität an den Ak-
tienmärkten besteht aber auch dann 
ein Marktrisiko über mehrere Tage, 
welches zu Sicherheitsabschlägen bei 
der Festlegung des Bezugspreises führt. 
Auch ist bei Gewährung eines Bezugs-
rechts wegen der Ungewissheit seiner 
Ausübung die erfolgreiche Platzierung 
bei Dritten gefährdet bzw. mit zusätz-
lichem Aufwand verbunden. Schließ-
lich kann die Gesellschaft bei einem 
bestehenden Bezugsrecht wegen der 
Länge der Bezugsfrist von zwei Wo-
chen nicht kurzfristig auf günstige bzw. 
ungünstige Marktverhältnisse reagie-
ren, sondern ist rückläufigen Aktien-
kursen während der Bezugsfrist ausge-
setzt, die zu einer für die Gesellschaft 
ungünstigeren Eigenkapitalbeschaf-
fung führen können. Die Möglichkeit 
des Bezugsrechtsausschlusses liegt so-
mit im wohl verstandenen Interesse der 
Gesellschaft und ihrer Aktionäre. Es 
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kommt zwar dadurch zu einer Verrin-
gerung der relativen Beteiligungsquote 
und des relativen Stimmrechtsanteils 
der vorhandenen Aktionäre. Aktionäre, 
die ihre relative Beteiligungsquote und 
ihren relativen Stimmrechtsanteil erhal-
ten möchten, haben indes die Möglich-
keit, die hierfür erforderliche Aktienan-
zahl über die Börse zu erwerben.

	 c)	 Schließlich soll der Vorstand ermäch-
tigt werden, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates das Bezugsrecht bei Kapita-
lerhöhungen gegen Sacheinlagen zur 
Gewährung von Aktien zum Zweck 
des Erwerbs von Unternehmen, Un-
ternehmensteilen oder Beteiligungen 
an Unternehmen auszuschließen. Die-
se Ermächtigung zum Ausschluss des 
Bezugsrechtes soll dem Zweck dienen, 
den Erwerb von Unternehmen, Unter-
nehmensteilen oder Beteiligungen an 
Unternehmen gegen Gewährung von 
Aktien der Gesellschaft zu ermögli-
chen. Die Fielmann Aktiengesellschaft 
steht im globalen Wettbewerb. Sie 
muss jederzeit in der Lage sein, an 
den internationalen Märkten im Inte-
resse ihrer Aktionäre schnell und flexi-
bel handeln zu können. Dazu gehört 
auch die Option, Unternehmen, Teile 
von Unternehmen oder Beteiligungen 
hieran zur Verbesserung der Wettbe-
werbsposition zu erwerben. Die im 
Interesse der Aktionäre und der Ge-
sellschaft optimale Umsetzung dieser 
Option besteht im Einzelfall darin, den 
Erwerb eines Unternehmens, den Teil 
eines Unternehmens oder einer Beteili-
gung hieran über die Gewährung von 
Aktien der erwerbenden Gesellschaft 
durchzuführen. Die Praxis zeigt, dass 
die Inhaber attraktiver Akquisitions-
objekte als Gegenleistung für eine 
Veräußerung häufig die Verschaffung 
von stimmberechtigten Aktien der er-
werbenden Gesellschaft verlangen. 
Um auch solche Unternehmen erwer-

ben zu können, muss die Fielmann 
Aktiengesellschaft die Möglichkeit ha-
ben, eigene Aktien als Gegenleistung 
zu gewähren. Die vorgeschlagene 
Ermächtigung zum Bezugsrechtsaus-
schluss soll der Fielmann Aktiengesell-
schaft die notwendige Flexibilität ge-
ben, um sich bietende Gelegenheiten 
zum Erwerb von Unternehmen, Un-
ternehmensteilen oder Beteiligungen 
an Unternehmen schnell und flexibel 
ausnutzen zu können. Es kommt bei 
einem Bezugsrechtsausschluss zwar 
zu einer Verringerung der relativen 
Beteiligungsquote und des relativen 
Stimmrechtsanteils der vorhandenen 
Aktionäre. Bei Einräumung eines Be-
zugsrechtes wäre aber der Erwerb 
von Unternehmen, Unternehmensteilen 
oder von Beteiligungen an Unterneh-
men gegen Gewährung von Aktien 
nicht möglich und die damit für die 
Gesellschaft und die Aktionäre verbun-
denen Vorteile wären nicht erreichbar. 
Konkrete Erwerbsvorhaben, für die von 
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht 
werden soll, bestehen zur Zeit nicht. 
Wenn sich Möglichkeiten zum Erwerb 
von Unternehmen, Unternehmensteilen 
oder Beteiligungen konkretisieren, wird 
der Vorstand sorgfältig prüfen, ob er 
von dem Genehmigten Kapital 2011 
zum Zweck des Erwerbs von Unterneh-
men, Unternehmensteilen oder Beteili-
gungen an Unternehmen gegen Aus-
gabe neuer Fielmann-Aktien Gebrauch 
machen soll. Er wird dies nur dann tun, 
wenn der Unternehmens- oder Beteili-
gungserwerb gegen Gewährung von 
Fielmann-Aktien im wohl verstandenen 
Interesse der Gesellschaft liegt. Nur 
wenn diese Voraussetzung gegeben ist, 
wird auch der Aufsichtsrat seine erfor-
derliche Zustimmung erteilen.

Bei Abwägung aller genannten Umstän-
de halten Vorstand und Aufsichtsrat den 
Ausschluss des Bezugsrechtes in den in 
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Buchstabe a) bis c) genannten Fällen aus 
den aufgezeigten Gründen auch unter Be-
rücksichtigung des zu Lasten der Aktionäre  
eintretenden Verwässerungseffektes für sach-
lich gerechtfertigt und für angemessen.

4. Bericht des Vorstandes über die Ausnut-
zung des Genehmigten Kapitals 2011

Der Vorstand wird der Hauptversammlung 
über jede Ausnutzung des Genehmigten Ka-
pitals 2011 oder Teilen davon berichten.

III. Weitere Angaben zur Einberufung

1.	 Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 
im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptver-
sammlung

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptver-
sammlung 2011 beträgt das Grundkapital 
der Gesellschaft 54.600.000,00 € und 
ist eingeteilt in 42.000.000 Stammaktien 
(Stückaktien). Jede Stammaktie (Stückaktie) 
gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält 
im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptver-
sammlung 16.222 eigene Aktien. Hieraus 
stehen ihr keine Rechte zu. Die Gesamtzahl 
der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien 
beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung 41.983.778.

2.	Voraussetzungen für die Teilnahme 
an der Hauptversammlung und die Aus- 
übung des Stimmrechts (mit Nachweisstich-
tag und dessen Bedeutung)

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und 
zur Ausübung des Stimmrechtes sind diejeni-
gen Aktionäre berechtigt, die der Gesellschaft 
rechtzeitig unter der nachfolgend genannten 
Adresse einen von ihrem depotführenden In-
stitut in Textform (§ 126 b des Bürgerlichen 
Gesetzbuches) in Deutsch oder Englisch er-
stellten besonderen Nachweis ihres Anteils-
besitzes übermitteln und sich rechtzeitig zur 
Hauptversammlung anmelden:

Fielmann AG
c/o WestLB AG
vertreten durch Deutsche Wertpapier  
Service Bank AG
Hauptversammlung
Wildunger Straße 14
60487 Frankfurt am Main
Telefax: +49 (0) 69 5099 1110
E-Mail: hv-eintrittskarten@dwpbank.de 

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss 
sich auf den Beginn des 16. Juni 2011, 
00.00 Uhr MESZ, beziehen (sog. Nach-
weisstichtag). Der Nachweis des Anteils-
besitzes und die Anmeldung müssen der 
Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des  
30. Juni 2011, 24.00 Uhr MESZ, zugehen.
Nach Eingang des Nachweises ihres Anteils-
besitzes bei der Gesellschaft werden den Ak-
tionären Eintrittskarten für die Hauptversamm-
lung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt 
der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir 
die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung 
des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die 
Gesellschaft Sorge zu tragen.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teil-
nahme an der Versammlung oder die Aus
übung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer 
den Nachweis erbracht hat. Die Berechtigung 
zur Teilnahme und der Umfang des Stimm-
rechts bemisst sich dabei ausschließlich nach 
dem im Nachweis enthaltenen Anteilsbesitz 
des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem 
Nachweisstichtag geht keine Sperre für die 
Veräußerbarkeit der Aktien einher. Auch im 
Fall der vollständigen oder teilweisen Veräuße-
rung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweis-
stichtag ist für die Teilnahme und den Umfang 
des Stimmrechts ausschließlich der Anteils-
besitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag 
maßgeblich, d. h. Veräußerungen von Aktien  
nach dem Nachweisstichtag haben keine Aus-
wirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme 
und auf den Umfang des Stimmrechts. Entspre-
chendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von 
Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, 
die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien  
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besitzen und erst danach Aktionär werden, 
sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Der 
Nachweisstichtag ist auch kein relevantes Da-
tum für die Dividendenberechtigung.

3.	 Verfahren für die Stimmabgabe durch Be-
vollmächtigte

Aktionäre, die nicht persönlich an der 
Hauptversammlung teilnehmen möchten, 
können ihr Stimmrecht durch einen Bevoll-
mächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut, 
eine Vereinigung von Aktionären oder die von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-
treter, ausüben lassen. Auch dann sind eine 
fristgemäße Anmeldung und der Nachweis 
des Anteilbesitzes erforderlich. Ein Formular 
für die Erteilung einer Vollmacht findet sich auf 
der Rückseite der Eintrittskarte, welche den Ak-
tionären nach der oben beschriebenen form- 
und fristgerechten Übersendung des Nach-
weises des Anteilsbesitzes zugeschickt wird. 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und 
der Nachweis der Bevollmächtigung gegen- 
über der Gesellschaft bedürfen, sofern nicht ein 
Kreditinstitut, ein ihm nach § 135 Absatz 10 
i.V.m. § 125 Absatz 5 AktG gleichgestelltes 
Institut oder Unternehmen, eine Aktionärsver-
einigung oder eine andere in § 135 Absatz 
8 AktG gleichgestellte Person bevollmächtigt 
werden soll, der Textform. Für die Übermittlung 
des Nachweises der Bevollmächtigung stehen  
folgende Adresse, Fax-Nummer und E-Mail-
Adresse zur Verfügung:

Fielmann AG
Investor Relations
Weidestraße 118 a
22083 Hamburg
Telefax:+ 49 (0) 40 270 76-150
E-Mail: investorrelations@fielmann.com

Soll ein Kreditinstitut, ein ihm nach § 135 Ab-
satz 10 i.V.m. § 125 Absatz 5 AktG gleich-
gestelltes Institut oder Unternehmen, eine Ak-
tionärsvereinigung oder eine andere in § 135 
Absatz 8 AktG gleichgestellte Person bevoll-

mächtigt werden, bedarf die Vollmacht weder 
nach dem Gesetz noch nach der Satzung ei-
ner bestimmten Form. Wir weisen jedoch da-
rauf hin, dass ein Kreditinstitut, ein ihm nach 
§ 135 Absatz 10 i.V.m. § 125 Absatz 5 AktG 
gleichgestelltes Institut oder Unternehmen, 
eine Aktionärsvereinigung oder eine andere 
in § 135 Absatz 8 AktG gleichgestellte Person 
möglicherweise eine besondere Form der Voll-
macht verlangen, weil sie die Vollmacht nach 
§ 135 Absatz 1 AktG nachprüfbar festhalten 
müssen. Aktionäre, die ein Kreditinstitut, ein 
ihm nach § 135 Absatz 10 i.V.m. § 125 Ab-
satz 5 AktG gleichgestelltes Institut oder Unter-
nehmen, eine Aktionärsvereinigung oder eine 
andere in § 135 Absatz 8 AktG gleichgestellte 
Person bevollmächtigen möchten, sollten sich 
daher mit diesen über ein mögliches Former-
fordernis für die Vollmacht abstimmen.

Zur Erleichterung der Ausübung ihres Stimm-
rechtes bieten wir unseren Aktionären auch 
auf der diesjährigen Hauptversammlung an, 
von der Gesellschaft benannte weisungsge-
bundene Mitarbeiter der Gesellschaft bereits 
vor der Hauptversammlung als Stimmrechts-
vertreter zu bevollmächtigen. Aktionäre, die 
von dieser Möglichkeit Gebrauch machen 
wollen, benötigen hierzu eine Eintrittskarte, 
welche den Aktionären nach der oben be-
schriebenen form- und fristgerechten Über-
sendung des Nachweises des Anteilsbesitzes 
zugeschickt wird. Auf der Rückseite der Ein-
trittskarte findet sich auch ein Formular für 
die Erteilung einer Vollmacht an die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. 
Den Stimmrechtsvertretern müssen, neben 
der Vollmacht, in jedem Fall Weisungen für 
die Ausübung des Stimmrechtes erteilt wer-
den. Die Stimmrechtsvertreter sind an die 
Weisungen gebunden. Ohne Weisungen 
sind die Vollmachten ungültig. Vollmachten 
für die Stimmrechtsvertreter unter Erteilung 
ausdrücklicher Weisungen müssen bei der Ge-
sellschaft bis spätestens Dienstag, 5. Juli 2011,  
24.00 Uhr MESZ, unter der nachstehend ge-
nannten Adresse eingehen:
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Fielmann AG
Investor Relations
Weidestraße 118 a
22083 Hamburg
Telefax:+ 49 (0) 40 270 76-150
E-Mail: investorrelations@fielmann.com

Wir bitten um Verständnis, dass später einge-
hende Vollmachten und Weisungen an den von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertre-
ter nicht mehr berücksichtigt werden können.

4.	 Ergänzungsanträge auf Verlangen einer 
Minderheit gemäß § 122 Absatz 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den antei-
ligen Betrag von 500.000,00 €, das entspricht – 
aufgerundet auf die nächst höhere volle Ak-
tienzahl – 384.616 Stückaktien, erreichen, 
können verlangen, dass Gegenstände auf die 
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht 
werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine 
Begründung oder eine Beschlussvorlage bei-
liegen. Die Antragsteller haben nachzuweisen, 
dass sie seit mindestens drei Monaten vor dem 
Tag der Antragstellung Inhaber der Aktien 
sind und dass sie die Aktien im Zeitpunkt der 
Antragstellung und, soweit dem Antrag vom 
Vorstand nicht entsprochen wird, auch im Zeit-
punkt einer gerichtlichen Entscheidung über 
das Ergänzungsverlangen, halten. Für den 
Nachweis reicht eine entsprechende Bestäti-
gung des depotführenden Kreditinstituts aus.

Das Verlangen auf Ergänzung der Tagesord-
nung ist an den Vorstand zu richten und muss 
der Gesellschaft nebst Begründung oder Be-
schlussvorlage sowie dem Nachweis über die 
Aktienbesitzzeit spätestens bis zum Ablauf 
des 6. Juni 2011, 24.00 Uhr MESZ, unter 
nachfolgender Adresse zugehen:

Fielmann AG
Investor Relations 
Weidestraße 118 a 
22083 Hamburg
Telefax:+ 49 (0) 40 270 76-150
E-Mail: investorrelations@fielmann.com

Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen 
der Ausübung des Rechts und seinen Gren-
zen sind auf der Internetseite der Gesellschaft 
http://www.fielmann.com zugänglich.

5.	 Anträge und Wahlvorschläge von Aktio-
nären gemäß §§ 126 Absatz 1, 127 AktG

Darüber hinaus können Aktionäre der Gesell-
schaft Gegenanträge gegen einen Vorschlag 
von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu be-
stimmten Punkten der Tagesordnung gemäß 
§ 126 Absatz 1 AktG und Vorschläge zur 
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von 
Abschlussprüfern gemäß §§ 127 Satz 1, 126 
Absatz 1 AktG übersenden. Gegenanträge 
müssen mit einer Begründung versehen sein. 
Gegenanträge (nebst Begründung) und Wahl-
vorschläge sind ausschließlich an die nachste-
hende Adresse zu richten:

Fielmann AG
Investor Relations
Weidestraße 118 a
22083 Hamburg
Telefax:+ 49 (0) 40 270 76-150
E-Mail: investorrelations@fielmann.com

Anderweitig adressierte Gegenanträge und 
Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Bis spätestens am Mittwoch, 22. Juni 2011, 
24.00 Uhr MESZ, bei vorstehender Adres-
se mit Nachweis der Aktionärseigenschaft 
eingegangene Gegenanträge und Wahl-
vorschläge werden, sofern sie den gesetz-
lichen Anforderungen genügen, unverzüg-
lich auf der Internetseite der Gesellschaft  
http://www.fielmann.com zugänglich gemacht. 
Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung 
werden ebenfalls unter der genannten Inter-
netadresse veröffentlicht.

Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen 
der Ausübung dieser Rechte und ihrer Gren-
zen sind auf der Internetseite der Gesellschaft 
http://www.fielmann.com zugänglich.
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6.	Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß 
§ 131 Absatz 1 AktG

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Absatz 1  
AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung 
vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten 
der Gesellschaft zu geben, soweit die Aus-
kunft zur sachgemäßen Beurteilung des Ge-
genstands der Tagesordnung erforderlich ist. 
Die Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt 
sich auch auf die rechtlichen und geschäft-
lichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem 
verbundenen Unternehmen sowie auf die 
Lage des Konzerns und der in den Konzern-
abschluss einbezogenen Unternehmen.

Weitere Einzelheiten zu den Vorausset-
zungen der Ausübung dieses Rechts und  
seiner Grenzen sind auf der Internetseite  
der Gesellschaft http://www.fielmann.com 
zugänglich.

7.	 Veröffentlichungen auf der Internetseite 
der Gesellschaft

Die Informationen nach § 124a AktG sind 
über die Internetseite der Gesellschaft 
http://www.fielmann.com zugänglich.

Alsbald nach der Einberufung der Hauptver-
sammlung sind auf der genannten Internet- 
seite zugänglich:

•	 der Inhalt dieser Einberufung mit der  Erläu-
terung zur fehlenden Beschlussfassung zu 
Punkt 1 der Tagesordnung und der Gesamt-
zahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt 
der Einberufung der Hauptversammlung;

•	 die der Hauptversammlung zugänglich zu 
machenden Unterlagen;

•	 Formulare, die bei Stimmabgabe durch Ver-
tretung zu verwenden sind.

Ein nach Einberufung der Versammlung 
bei der Gesellschaft eingegangenes Ver- 

langen von Aktionären im Sinne von  
§ 122 Absatz 2 AktG wird unverzüglich nach 
seinem Eingang bei der Gesellschaft auf der 
genannten Internetseite zugänglich gemacht.
Ferner werden über die genannte Internetseite 
der Gesellschaft zugänglich gemacht:

•	 etwaige Anträge und Wahlvorschläge von 
Aktionären gemäß §§ 126 Absatz 1, 127 
AktG;

•	 weitergehende Erläuterungen zu den Rech-
ten der Aktionäre nach §§ 122 Absatz 2, 
126 Absatz 1, 127, 131 Absatz 1 AktG.

Hamburg, im Mai 2011

Fielmann Aktiengesellschaft

Der Vorstand
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Organisatorische Hinweise.
Wir haben für Sie Parkplätze im Hanse-Viertel-Parkhaus, Hohe Bleichen 22, reserviert. Sollten 
Sie es vorziehen, Ihren Wagen anderswo unterzustellen, übernehmen wir die Kosten für die 
Zeit von 9.00 Uhr bis eine Stunde nach Ende der Hauptversammlung. Bitte übersenden Sie uns 
den Parkbeleg. Wir überweisen den verauslagten Betrag. Wenn Sie mit dem HVV anreisen, 
erstatten wir Ihnen die Kosten für eine Tageskarte.

Willy-Brandt-Straße
Willy-Brandt-Straße

Fielmann Aktiengesellschaft, Weidestraße 118 a, 22083 Hamburg


